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Art. 104 B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Die Bestimmungen des Art. 102 sind auf Einrichtungen zur Besorgung der im Art. 17 bezeichneten Geschäfte

des Bundes nicht anzuwenden.

2. (2)Die mit der Verwaltung des Bundesvermögens betrauten Bundesminister können jedoch die Besorgung solcher

Geschäfte dem Landeshauptmann und den ihm unterstellten Behörden im Land übertragen. Eine solche

Übertragung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. Inwieweit in besonderen Ausnahmefällen für

die bei Besorgung solcher Geschäfte aufgelaufenen Kosten vom Bund ein Ersatz geleistet wird, wird durch

Bundesgesetz bestimmt. Art. 103 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.
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